
 

 

Am 7. Juni 2010 hat die BaFin die endgültige Fassung der 

Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren 

Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten 

nach §§ 31 ff. WpHG (MaComp) veröffentlicht. 

Das Rundschreiben greift zunächst bereits in anderen Rund-

schreiben veröffentlichte Regelungen für Wertpapierdienst-

leister, etwa zur Überwachung von Mitarbeitergeschäften, Fi-

nanzanalysen und Werbung auf. Hier haben sich keine Ände-

rungen ergeben. 

Neu ist eine Darstellung zu den Aufgaben, der Funktionalität 

und der Struktur von Compliance-Organisationen. Dabei gibt 

es teilweise auch konkrete Hinweise, die für die Frage, wel-

che Compliance-Anforderungen an andere Unternehmen als 

Wertpapierdienstleister zu stellen sind, von Relevanz sind. 

Hervorzuheben ist insbesondere, dass die BaFin eine Anpas-

sung an die jeweilige Unternehmenssituation ausdrücklich 

anerkennt und beispielsweise Geschäftsleiter als Complian-

ce-Beauftragte im Einzelfall zulässt. 

Praxishinweis: Auch für Unternehmen, die nicht Wertpapier-

dienstleister sind, empfiehlt es sich, die Hinweise der BaFin 

zu studieren. Denn hiermit werden Standards gesetzt, die in 

ihrer Allgemeinheit teilweise ohne Weiteres auch auf andere 

Branchen übertragen werden können. Ähnlich wie beim Cor-

porate Governance-Kodex ist davon auszugehen, dass über 

kurz oder lang Gerichte diese Standards als allgemeingültig 

aufgreifen und zur Auslegung von Verhaltensmaßstäben ge-

nerell heranziehen. 
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� Bitte senden Sie mir das Update Compliance Kapitalmarktrecht zu-

künftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar. 
 
� Ich möchte das Update Compliance Kapitalmarktrecht nicht mehr er-

halten. 
 
Fax-Antwort an:  +49 (0) 221 2052-1 
E-Mail-Antwort an:  kapitalmarktrecht@heuking.de 

 Versandservice und Kontakt 
 
Ihr Name:  ................................................................................
 
Ihre Email-Adresse:  .................................................................
 
Anmerkungen: ..........................................................................
 
..................................................................................................
 

 
 

Diese und alle weiteren Ausgaben des Update Compliance finden Sie im 
Internet unter www.heuking.de/aktuelles/newsletter 
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